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1. Einschlägig für den Winterdienst sind die „Verordnung über die Art, Umfang und 
Häufigkeit der Straßenreinigung in der Stadt Göttingen“ und die „Ortssatzung und 
Gebührenordnung für die Straßenreinigung in der Stadt Göttingen“. 
Im § 3 der Verordnung heißt es „Zur Beseitigung von Schnee und Eis auf Gehwegen 
einschließlich der Fußgängerzone I dürfen schädliche Chemikalien einschließlich 
Streusalz nicht verwendet werden“.  
Die Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit da. 
 

2. Die Vorgaben werden durch den Fachdienst Straßenverkehr, die MitarbeiterInnen der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe, der Bauverwaltung und des Stadtordnungsdienstes 
mit überwacht. 
 

3. Grundsätzlich ja. Bei besonderen Wetterlagen wie in den vergangenen Wochen kann 
naturgemäß aber nicht eine Kontrolle des gesamten Stadtgebietes gleichzeitig 
erfolgen. 

 
4. In einigen Fällen wurden die Grundstückseigentümer bzw. die zur Räumung 

verpflichteten auf die rechtlichen Vorgaben hingewiesen. Eine Statistik hierüber wird 
nicht geführt. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden nicht eingeleitet. 
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Streusalz in Göttingen 

Wir fragen die Verwaltung: 

1. Welche Regelungen gibt es in Göttingen für den Einsatz von Streusalz auf Straßen, 
Fahrrad- und Gehwegen? 

2. Wer kontrolliert diese Vorgaben in welcher Weise? 

3. Reichen die personellen Kapazitäten aus, um die Vorgaben in angemessener Weise zu 
kontrollieren? 

4. In wie vielen Fällen hat die Verwaltung Regelverstöße festgestellt, bemängelt und ge- 
ahndet? 
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